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Emre Haustechnik - Industriestrafe 2 - 31180 Giesen
Allgemeine Geschéftsbedingungen vom 17.03.2026

1. Aligemeines

MaBgebliche Vertragsgrundlage fir alle von uns {Verkaufer) durchzufiihrenden Verkéufe sind die nachstehenden Allgemeinen
Geschéftsbedingungen sowie etwaige individuelle Vereinbarungen; sie haben Vorrang vor abweichenden Bedingungen des
Kaufers, die nicht anerkannt werden.

Sie werden schon jetzt auch fir alle zuklinftigen vertraglichen Beziehungen vereinbart. Allgemeine Geschaftsbedingungen des Auftraggebers gelten
nur insoweit, als ihnen der Auftragnehmer ausdriicklich schriftlich oder in elektronischer Form zugestimmt hat. Schweigen des Auftragnehmers auf
Ubersandte Allgemeine Geschaftsbedingungen des Auftraggebers gilt nicht als Zustimmung.

Il. Angebote und Unterlagen
1. Angebote des Verk&ufers sind grundsétzlich freibleibend. Soweit ein schriftliches Angebot des Verk&ufers vorliegt und nichts anderes vereinbart
ist, so ist das Angebot fiir die Zeit von 1 Woche nach Abgabe bindend.

2. Der Verkaufer gibt grundsatzlich keine Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantie fiir Waren sowie flir Angaben, Beschreibungen oder
Zeichnungen in Preislisten, Katalogen oder Drucksachen ab. Sofern der Kaufer kein Verbraucher ist, sind nur ausdricklich getroffene
Vereinbarungen Uber eine bestimmte Beschaffenheit oder eine bestimmte Haltbarkeit des Kaufgegenstandes als eine Garantie zu werten.

3. Warenproben, Modelle, Zeichnungen, Berechnungen, Kostenvoranschlage oder andere Unterlagen dirfen ohne Zustimmung des Verkaufers
dritten Personen nicht zugénglich gemacht werden und sind bei Nichtabschluss des Kauf-vertrages unverziglich an den Verkaufer zurlickzugeben.
Eventuell erstellte Vervielfaltigungen sind in diesem Fall zu vernichten.

4. Wir behalten uns vor, fiir von uns erstellten Angebote oder Planungen (z.B. Angebote mit genauer Positionbeschreibung) eine Planungsgebiihr von
mindestens 5% des Angebotswertes zu berechnen. Dieses wird im Falle eine Beauftragung mit dem Schlussrechnungs-betrag verrechnet.

5. Fir den Inhalt des Vertrages ist die Auftragsbestatigung des Auftragnehmers oder -so weit eine solche nicht vorliegt -dessen Angebot maB3gebend.
Nimmt der Auftraggeber ein Angebot des Auftragnehmers unter Anderung oder Erweiterung an, so richtet sich der Inhalt des Vertrages nach der
Annahme des Auftragnehmers.

6. Alle zum Angebot gehdrenden Unterlagen -wie z.B. Zeichnungen, Abbildungen, Gewichts- und Durchbruchsangaben usw. -sind, soweit nicht
ausdricklich auf Verlangen des Auftraggebers als verbindlich bezeichnet, nur an ndhrend maBgebend.

Alle Eigentums- und Urheberrechte an dem Angebot und sé&mtlichen Unterlagen bleiben vorbehalten. Das Angebot und die Unterlagen diirfen ohne
Genehmigung des Anbieters weder weitergegeben, veréffentlicht oder vervielfaltigt, noch fiir einen anderen als den vereinbarten Zweck benutzt
werden.

7. Das Angebot wird unter der Voraussetzung abgegeben, dass

a) die beim Betrieb der Anlage verwendeten Medien (Wasser, Luft usw.) nicht aggressiv sind,

b) bei der Durchfuhrung der Anlage keine Gefahrstoffe im Sinne der Gefahrenstoffverordnung auftreten oder zu beseitigen sind, die nicht in der
Leistungsbeschreibung nach Art und Umfang ausdriicklich angegeben sind.

c) alle Hausinstallationen Ihren regelméBigen Priifungs- und Wartungsintervallen nachgekommen sind und dies schriftlich belegt werden kann.

8. Bauvorlagen und behérdliche Genehmigungen fiir die Ausfihrung und den Betrieb der Anlage beschafft der Auftraggeber auf seine Kosten
rechtzeitig. Ist der Auftragnehmer ihm dabei behilflich, so tragt der Auftraggeber auch die dadurch entstehenden Kosten.

Ill. Preise, Zahlungsbedingungen und Verzug

1. Alle Preise gelten ab Verkaufsniederlassung inklusive Mehrwertsteuer zzgl. Verpackung und Fracht/Porto bzw. ab

Lager frei Verladen. Erfolgt der Verkauf nach Listenpreisen, so gelten die zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gultigen Listenpreise. Montage,
Inbetriebnahme, Einregelung oder &hnliche Leistungen werden auf Wunsch ausgefiihrt

und die Kosten flr diese Leistungen gesondert in Rechnung gestellt.

2. Eine Mehrwertsteuererhdhung wird im kaufmannischen Verkehr sofort, im nicht kaufméannischen Verkehr dann an den Kéufer weiterberechnet,
wenn die Ware nach dem Ablauf von vier Monaten nach Vertragsschluss geliefert wird.

3. Die Preise des Angebots gelten nur bei Bestellung der gesamten Anlage.

4. Samtliche Nebenarbeiten (z.B. Maurer-, Stemm-, Putz-, Zimmermanns-, Erd- oder Malerarbeiten) sind nicht im Angebot enthalten, sofern sie nicht
in Positionen gesondert mit Menge und Preis aufgefihrt sind. Falls sie vom Auftragnehmer ausgefiihrt werden, sind sie gesondert zu verguten.

Die Ware bleibt bis zur vollstandigen Bezahlung mein Eigentum.
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5. Montagen, die aus vom Auftragnehmer nicht zu vertretenden Griinden zuséatzlich ausgefihrt bzw. wiederholt werden, sind gesondert zu vergiten.

6. Wird die Montage aus Griinden, die der Auftragnehmer nicht zu vertreten hat, unterbrochen, werden die dadurch entstandenen Mehrkosten dem
Auftraggeber berechnet.

7. Nach Lieferung oder Bereitstellung der Ware sind Rechnungen, soweit nichts anderes vereinbart ist, sofort féllig und

zahlbar. Alle Zahlungen sind aufs duBerste zu beschleunigen und vom Kaufer ohne jeden Abzug (Skonto, Rabatt), spatestens binnen 10 Tagen
nach Rechnungserhalt an den Verkaufer zu leisten. Nach Ablauf der 10-Tagesfrist befindet sich der Kaufer in Verzug, soweit kein
Leistungsverweigerungsrecht nach § 320 BGB vorliegt.

8. Wechsel und Schecks werden nur erfiillungshalber angenommen; die hierbei anfallenden Kosten und Spesen gehen
zu Lasten des Zahlungspflichtigen.

9. Der Kaufer kann nur mit unbestrittenen oder rechtskréftig festgestellten Gegenforderungen aufrechnen.

10. Rechnungen kénnen nach Ablauf von zwei Wochen nach Zugang beim Auftraggeber nicht mehr beanstandet werden. Eine Beanstandung hat
schriftlich zu erfolgen.

11. Die Forderung des Auftragnehmers nach einer Abschlagszahlung setzt nicht voraus, dass die Leistungen des Auftragnehmers,
fur die die Abschlagszahlung verlangt wird, durch eine Aufstellung nachgewiesen werden, die eine rasche und sichere Beurteilung
der Leistungen ermdglicht.

IV. Montage, Ausflihrungsfrist und Hinweispflicht bei SchweiBarbeiten

1. Ausfiihrungsfristen sind rechtzeitig zu vereinbaren. Fir den Montagebeginn ist Voraussetzung, dass die Arbeiten am Bau soweit fortgeschritten sind,
dass die Montage ungehindert durchgefihrt werden kann.

Die Ausfuhrungsfrist beginnt erst mit der endgultigen Festlegung aller kaufménnischen und technischen Voraussetzungen fur die Ausfihrung der
Anlage und nicht vor der Beibringung der vom Auftraggeber zu beschaffenden Genehmigungen sowie nicht vor Eingang einer evtl. vereinbarten
Anzahlung.

2. Bei Anfall von Schneid-, SchweiB-, Auftau- und/oder L&tarbeiten hat der Auftragnehmer den Auftraggeber auf die damit verbundenen Gefahren
hinzuweisen. Der Auftraggeber ist verpflichtet, den Auftragnehmer auf etwaige Gefahren (z.B. Feuergefahrlichkeit in RAumen oder von Materialien
oder von Brandschutzanlagen) aufmerksam zu machen und alle SicherheitsmaBnahmen (z.B. Stellung von Brandwachen, Feuerléschmaterialien usw.)
zu treffen.

3. Soll bei besonders ungiinstiger Witterung weitergearbeitet werden, so ist es Sache des Auftraggebers, die Voraussetzungen fiir den Fortgang der
Arbeiten zu schaffen.

V. Lieferzeit, Lieferort und Gefahrlibergang
1. Die Einhaltung der Lieferzeit setzt die Einhaltung etwaiger Verpflichtungen des Kaufers, insbesondere vereinbarte Teilzahlungsverpflichtungen,
voraus.

2. Fur Lieferverzégerungen in Folge von héherer Gewalt oder anderen unabwendbaren, vom Verk&ufer nicht zu vertretenden Umstéanden, wie z.
B. Arbeitskdmpfe, Ubernimmt der Verkaufer keine Haftung. Die Lieferfristen verlangern sich um den Zeitraum der Behinderung. Der Kaufer,

der Verbraucher ist, hat auch innerhalb verlangerter Lieferfristen das Recht zum Rucktritt geman der gesetzlichen Regelung (§§ 437 Nr. 2, 440
BGB), insbesondere weil der urspriingliche Liefertermin nicht eingehalten werden konnte.

3. Teillieferungen sind zulassig, soweit sie dem Kaufer zumutbar sind.

4. Lieferungen erfolgen ab Niederlassung des Verkaufers auf Kosten und Gefahr des Kéufers. Wird auf Verlangen des Kaufers, der kein
Verbraucher ist, der auf Gegenstand nach einem anderen Ort als dem Erfillungsort versendet, geht die Gefahr des zufélligen Untergangs oder
der zufélligen Verschlechterung mit Auslieferung an den Frachtfiihrer auf den Kéufer tber.

5. Ist Lieferung frei Anlieferungsort vereinbart, so obliegt das Abladen dem Verké&ufer. Bei Lieferung an den Anlieferungsort werden fiir Lastwagen
und Anhanger/Lastzug befahrbare Anfuhrwege vorausgesetzt. Verlasst das Lieferfahrzeug auf Weisung des Kaufers den befahrbaren Anfuhrweg,

so haftet der Kéufer flr die hierdurch auftretenden Schéaden. Die Anlieferzeit ist zu vereinbaren. Vom Kéufer verschuldete Wartezeiten/Standzeiten
werden berechnet.

Die Ware bleibt bis zur vollstandigen Bezahlung mein Eigentum.
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6. Bei Lieferung geht die Gefahr beziiglich des Kaufgegenstandes mit Ubergabe, bei Lieferung mit Montage bei Fertigstellung der Montage durch
Abnahme der Montage-leistung uber.

7. Gerat der Kaufer mit der Abnahme des Kaufgegenstandes in Verzug, so geht die Gefahr im Verzugszeitpunkt auf ihn
Uber.

VI. Eigentumsvorbehalte

1. Der Verkaufer behalt sich das Eigentum und das Verfiigungsrecht an den Kaufgegenstanden bis zum Eingang samtlicher Zahlungen aus

dem Vertrag vor. VerauBert der Kaufer, der kein Verbraucher ist, den Kaufgegenstand weiter, so hat er seinem Abnehmer den Eigentumsvorbehalt des
Verkéaufers offen zulegen. Ferner darf der Kéufer, der kein Verbraucher ist, mit seinem Abnehmer kein Abtretungsverbot vereinbaren. Werden die
Rechte des Verkaufers beeintréchtigt, z. B. durch Pfandung, muss der Kaufer dies ihm sofort schriftlich anzeigen.

2. Soweit die Kaufgegensténde wesentliche Bestandteile eines Gebaudes oder Grundstiickes des Kaufers geworden sind, verpflichtet sich der Kaufer,
der kein Verbraucher ist, bei Nichteinhaltung der vereinbarten Zahlungstermine und ohne Vorliegen eigener Leistungsverweigerungsrechte dem
Verkaufer die Demontage der Gegenstande, die ohne wesentliche Beeintrachtigung des Baukérpers ausgebaut werden kénnen, zu gestatten und ihm
das Eigentum an diesen Gegenstanden zuriickzulbertragen. Die Demontage und sonstigen Kosten gehen zu Lasten des Kaufers, der kein
Verbraucher ist.

3. Werden Kaufgegenstande mit einem anderen Gegenstand fest verbunden oder verarbeitet, so Ubertr.gt der K&ufer, der kein Verbraucher
ist, falls durch die Verbindung oder Verarbeitung Forderungen oder Miteigentum entstehen, seine Forderungen oder sein Miteigentumsrecht
an dem neuen Gegenstand in Héhe der Forderung des Verkdufers an den Verkéaufer.

VII. Sachméngel
1. Erkennbare Méangel der Kaufsache, Fehimengen oder Falschlieferungen hat der Kaufer, der kein Verbraucher ist, vor Verarbeitung oder Einbau
unverzuglich, spétestens aber innerhalb von sieben Tagen ab Lieferung schriftlich anzuzeigen.

2. Systemimmanente geringe Farbabweichungen (z. B. herstellungsbedingt bei Keramikfliesen) und geringe Farbabweichungen, die auf die
Verwendung oder die Zusammenstellung unterschiedlicher Materialien zurlckzufuhren sind, gelten als vertragsgeman.

3. Gegenuber einem Kaufer, der kein Verbraucher ist, ist die Haftung fir Sachméangel, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit nicht oder nur
unwesentlich beeintrachtigen, ausgeschlossen.

4. Bei Lieferung neu hergestellter Sachen, die nicht entsprechend ihrer tblichen Verwendungsweise flr ein Bauwerk verwendet worden sind

und dessen Mangelhaftigkeit verursacht haben, verjahren M.ngelanspriiche(§ 437 BGB) des Kéaufers, der kein Verbraucher ist, in einem Jahr. Im
Ubrigen gilt firr Kaufer (sowohl Verbraucher als auch Unternehmer) die gesetzlichen Regelungen fiir M.ngelanspriiche (§ 437 BGB), z. B. im Fall des
Ruckgriffsanspruchs des Verbrauchers§ 479 BGB.

5. Soweit der Kaufer, der nicht Verbraucher ist, wegen des Kaufgegenstandes einen Mangelanspruch seines Abnehmers erflllen muss, hat er
im Falle des Lieferantenregresses des§ 478 BGB den Verk&ufer unverzuiglich in Kenntnis zu setzen und nach Mdglichkeit im Fall der
Mangelbeseitigung die kostenmaBig glinstigste Art zu wahlen.

6. Bei Lieferung gebrauchter Sachen verjahren M.ngelanspriiche bei einem Kéaufer, der Verbraucher ist(§ 13 BGB), in einem Jahr. Ist der Kaufer
kein Verbraucher, so erfolgt der Verkauf von gebrauchten Sachen unter Ausschluss der Méangelhaftung.

7. Der vorstehende in VI. Ziffern 3, 4 und 6 genannte Haftungsausschluss mit der verkirzten Frist fur M.ngelanspriiche gilt nicht, soweit die
Haftung gesetzlich vorgeschrieben ist, z. B. bei Vorliegen einer Beschaffenheitsgarantie, bei arglistigem Verschweigen eines Mangels, bei
Haftung fir Schaden aus der Verletzung des Lebens, des Kérpers oder der Gesundheit durch vorsatzliche oder fahrlassige Pflichtverletzung des
Verkaufers, seines gesetzlichen Vertreters oder seines Erfillungsgehilfen sowie bei Haftung fiir sonstige Schaden durch vorsétzliche oder grob
fahrlassige Pflichtverletzung des Verkaufers, seines gesetzlichen Vertreters oder seines Erflllungsgehilfen.

8. Ein offensichtlicher Mangel kann nur innerhalb von zwei Wochen ab Beginn der Gewahrleistungsfrist gertigt werden. Offensichtlich
ist ein Mangel, der einem nicht fachkundigen Auftraggeber ohne ndhere Untersuchung der erbrachten Leistungen auffallt.

Die Ware bleibt bis zur vollstandigen Bezahlung mein Eigentum.
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9. Mangel und Reklamationen sind schriftlich anzuzeigen.

VIlI. Mangelrechte -Verjéhrung

1. Soweit der Hersteller in seinen Produktunterlagen oder in seiner Werbung Aussagen zu einer besonderen Leistung, Beschaffenheit oder
Haltbarkeit seines Produktes macht (z.B. 10- jahrige Haltbarkeitsgarantie), werden diese Herstelleraussagen nicht zu einer vereinbarten
Beschaffenheit des Werkvertrages.

2. Die Méangelanspriiche des Verbrauchers verjahren geman § 634a Abs.1 Nr.2 BGB in flinf Jahren ab Abnahme bei Arbeiten
an einem Bauwerk

a. im Falle der Neuherstellung oder Erweiterung der Gebaudesubstanz (Auf-, Anbauarbeiten)

b. oder in Fallen der Einbau-, Umbau-, Erneuerungs- oder Reparaturarbeiten an einem bereits errichteten Bauwerk, wenn die Arbeiten bei
Neuerrichtung des Geb&udes zu den Bauwerksarbeiten z&hlen wiirden, nach Art und Umfang fiir Konstruktion, Bestand, Erhaltung

oder Benutzbarkeit des Geb&audes von wesentlicher Bedeutung sind und die eingebauten Teile mit dem Gebaude fest verbunden werden.

3. Abweichend von § 634a Abs. 1 Nr. 1 BGB verjahren die M.ngelanspriiche des Verbrauchers in einem Jahr ab Abnahme bei Reparatur-,
Ausbesserungs-, Instandhaltungs-, Einbau-, Erneuerungs- oder Umbauarbeiten an einem bereits errichteten Bauwerk, wenn die Arbeiten nach Art
und Umfang keine wesentliche Bedeutung fur Konstruktion, Bestand, Erhaltung oder Benutzbarkeit des Gebaudes haben.

4. Die vorstehenden Verjahrungsfristen gelten auch fir vertragliche und auBervertragliche Schadensersatzanspriiche des Verbrauchers, die auf
einem Mangel der Ware beruhen, es sei denn die Anwendung der regelmaBigen gesetzlichen Verjadhrung wirde im Einzelfall zu einer kirzeren
Verjahrung fihren. Schadensersatzanspriiche des Kéufers gern. VI. a. bis d. verjahren jedoch ausschlieBlich nach den gesetzlichen
Verjahrungsfristen.

5.Von der Mangelbeseitigungspflicht sind Méngel ausgeschlossen, die nach Abnahme durch schuldhaft fehlerhafte Bedienung oder gewaltsame
Einwirkung des Verbrauchers oder Dritter oder durch normale/n bestimmungsgeméBe/n Abnutzung/Verschleif3 (z. B. bei Dichtungen) entstanden
sind.

6. Kommt der Unternehmer einer Aufforderung des Verbrauchers zur Méngelbeseitigung nach und a. gewéhrt der Verbraucher den Zugang zum
Objekt zum vereinbarten Zeitpunkt schuldhaft nicht oder liegt ein Mangel am Werk objektiv nicht vor und hat der Verbraucher diesbezlglich
schuldhaft gehandelt, hat der Verbraucher die Aufwendungen des Unternehmers zu ersetzen. Mangels Vereinbarung einer Vergltung gelten die
ortslblichen Satze.

VIIII. Kindigung
1. Eine Kiindigung des Vertrages durch den Auftraggeber ist nur moglich, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. Die Kiindigung ist nur wirksam, wenn sie
schriftlich erfolgt.

X. Haftung

1. Der Verkaufer haftet fir Schaden, die nicht am Kaufgegenstand selbst entstanden sind, gleichgiiltig aus welchen Rechtsgriinden, im Falle .

von vorsétzlicher oder grob fahrldssiger, nicht jedoch fahrlassiger Pflichtverletzung durch ihn selbst (Verkéufer), seines gesetzlichen Vertreters oder
seines Erfullungsgehilfen; bei Verletzung des Lebens, des Korpers oder der Gesundheit auch im Falle von fahrlassiger Pflichtverletzung.. des
Vorliegens von Méngeln, die der Verkéufer arglistig verschwiegen hat,. der Ubernahme einer Garantie fiir die Beschaffenheit des Kaufgegenstandes
(auch im Sinne einer garantierten Abwesenheit eines Mangels),. der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten; im Falle

einfacher Fahrlassigkeit (nicht jedoch grober Fahrldssigkeit und Vorsatz) ist der Schadensersatz des Kaufers, der kein Verbraucher ist, auf den
vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht wegen Verletzung des Lebens, des Kérpers oder der Gesundheit gehaftet

wird; der Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bzw. nach § 823 BGB.

2. Stehen dem Kaufer nach diesem Abschnitt ,VII Haftung" ein Schadensersatzanspruch zu, so verjédhren diese mit Ablauf der in VI Ziffer 4 bzw. 6
genannten Verjédhrungsfrist fir Sachm.ngelanspriiche. Fir einen Schadensersatzanspruch nach dem Produkthaftungsgesetz oder§ 823 BGB gilt die
in diesen Gesetzen genannte Verjahrungsfrist.

XI. Anwendbares Recht und Gerichtsstand

1. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Verhandlungssprache ist deutsch.

2. Gerichtsstand fir alle Anspriiche aus der Geschéftsverbindung einschlief3lich Wechsel- und Scheckforderungen sowie deliktsrechtlichen
Anspriche ist der Sitz der gewerblichen Niederlassung des Verkaufers, soweit entweder beide Vertragsparteien Kaufleute sind oder der Kaufer
eine juristische Person des 6ffentlichen Rechts oder &ffentlich rechtlichen Sondervermégens und der Verkaufer Kaufmann ist.

Die Ware bleibt bis zur vollstandigen Bezahlung mein Eigentum.
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Hinweis:

Der Kaufer, der kein Verbraucher ist, ist ein Unternehmer. Unternehmer ist eine natirliche oder juristische Person oder eine rechtsfahige
Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschéfts in Ausiibung ihrer gewerblichen oder selbstandigen beruflichen Tatigkeit handelt
(§ 14 Abs. 1 BGB).

Verbraucher ist jede natirliche Person, die ein Rechtsgeschéft zu einem Zweck abschlief3t, der weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbstandigen
beruflichen Téatigkeit zugerechnet werden kann
(§ 13 BGB).

Die Ware bleibt bis zur vollstandigen Bezahlung mein Eigentum.
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	2. Bei Anfall von Schneid-, Schweiß-, Auftau- und/oder Lötarbeiten hat der Auftragnehmer den Auftraggeber auf die damit verbundenen Gefahren hinzuweisen. Der Auftraggeber ist verpflichtet, den Auftragnehmer auf etwaige Gefahren (z.B. Feuergefährlichkeit in Räumen oder von Materialien oder von Brandschutzanlagen) aufmerksam zu machen und alle Sicherheitsmaßnahmen (z.B. Stellung von Brandwachen, Feuerlöschmaterialien usw.) zu treffen.
	3. Soll bei besonders ungünstiger Witterung weitergearbeitet werden, so ist es Sache des Auftraggebers, die Voraussetzungen für den Fortgang der Arbeiten zu schaffen.
	V. Lieferzeit, Lieferort und Gefahrübergang 1. Die Einhaltung der Lieferzeit setzt die Einhaltung etwaiger Verpflichtungen des Käufers, insbesondere vereinbarte Teilzahlungsverpflichtungen, voraus.
	2. Für Lieferverzögerungen in Folge von höherer Gewalt oder anderen unabwendbaren, vom Verkäufer nicht zu vertretenden Umständen, wie z. B. Arbeitskämpfe, übernimmt der Verkäufer keine Haftung. Die Lieferfristen verlängern sich um den Zeitraum der Behinderung. Der Käufer, der Verbraucher ist, hat auch innerhalb verlängerter Lieferfristen das Recht zum Rücktritt gemäß der gesetzlichen Regelung (§§ 437 Nr. 2, 440 BGB), insbesondere weil der ursprüngliche Liefertermin nicht eingehalten werden konnte.
	3. Teillieferungen sind zulässig, soweit sie dem Käufer zumutbar sind.
	4. Lieferungen erfolgen ab Niederlassung des Verkäufers auf Kosten und Gefahr des Käufers. Wird auf Verlangen des Käufers, der kein Verbraucher ist, der auf Gegenstand nach einem anderen Ort als dem Erfüllungsort versendet, geht die Gefahr des zufälligen Untergangs oder der zufälligen Verschlechterung mit Auslieferung an den Frachtführer auf den Käufer über.
	5. Ist Lieferung frei Anlieferungsort vereinbart, so obliegt das Abladen dem Verkäufer. Bei Lieferung an den Anlieferungsort werden für Lastwagen und Anhänger/Lastzug befahrbare Anfuhrwege vorausgesetzt. Verlässt das Lieferfahrzeug auf Weisung des Käufers den befahrbaren Anfuhrweg, so haftet der Käufer für die hierdurch auftretenden Schäden. Die Anlieferzeit ist zu vereinbaren. Vom Käufer verschuldete Wartezeiten/Standzeiten werden berechnet.
	6. Bei Lieferung geht die Gefahr bezüglich des Kaufgegenstandes mit Übergabe, bei Lieferung mit Montage bei Fertigstellung der Montage durch Abnahme der Montage-leistung über.
	7. Gerät der Käufer mit der Abnahme des Kaufgegenstandes in Verzug, so geht die Gefahr im Verzugszeitpunkt auf ihn über.
	VI. Eigentumsvorbehalte 1. Der Verkäufer behält sich das Eigentum und das Verfügungsrecht an den Kaufgegenständen bis zum Eingang sämtlicher Zahlungen aus dem Vertrag vor. Veräußert der Käufer, der kein Verbraucher ist, den Kaufgegenstand weiter, so hat er seinem Abnehmer den Eigentumsvorbehalt des Verkäufers offen zulegen. Ferner darf der Käufer, der kein Verbraucher ist, mit seinem Abnehmer kein Abtretungsverbot vereinbaren. Werden die Rechte des Verkäufers beeinträchtigt, z. B. durch Pfändung, muss der Käufer dies ihm sofort schriftlich anzeigen.
	2. Soweit die Kaufgegenstände wesentliche Bestandteile eines Gebäudes oder Grundstückes des Käufers geworden sind, verpflichtet sich der Käufer, der kein Verbraucher ist, bei Nichteinhaltung der vereinbarten Zahlungstermine und ohne Vorliegen eigener Leistungsverweigerungsrechte dem Verkäufer die Demontage der Gegenstände, die ohne wesentliche Beeinträchtigung des Baukörpers ausgebaut werden können, zu gestatten und ihm das Eigentum an diesen Gegenständen zurückzuübertragen. Die Demontage und sonstigen Kosten gehen zu Lasten des Käufers, der kein Verbraucher ist.
	3. Werden Kaufgegenstände mit einem anderen Gegenstand fest verbunden oder verarbeitet, so übertr.gt der Käufer, der kein Verbraucher ist, falls durch die Verbindung oder Verarbeitung Forderungen oder Miteigentum entstehen, seine Forderungen oder sein Miteigentumsrecht an dem neuen Gegenstand in Höhe der Forderung des Verkäufers an den Verkäufer.
	VII. Sachmängel 1. Erkennbare Mängel der Kaufsache, Fehlmengen oder Falschlieferungen hat der Käufer, der kein Verbraucher ist, vor Verarbeitung oder Einbau unverzüglich, spätestens aber innerhalb von sieben Tagen ab Lieferung schriftlich anzuzeigen.
	2. Systemimmanente geringe Farbabweichungen (z. B. herstellungsbedingt bei Keramikfliesen) und geringe Farbabweichungen, die auf die Verwendung oder die Zusammenstellung unterschiedlicher Materialien zurückzuführen sind, gelten als vertragsgemäß.
	3. Gegenüber einem Käufer, der kein Verbraucher ist, ist die Haftung für Sachmängel, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit nicht oder nur unwesentlich beeinträchtigen, ausgeschlossen.
	4. Bei Lieferung neu hergestellter Sachen, die nicht entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet worden sind und dessen Mangelhaftigkeit verursacht haben, verjähren M.ngelansprüche(§ 437 BGB) des Käufers, der kein Verbraucher ist, in einem Jahr. Im Übrigen gilt für Käufer (sowohl Verbraucher als auch Unternehmer) die gesetzlichen Regelungen für M.ngelansprüche (§ 437 BGB), z. B. im Fall des Rückgriffsanspruchs des Verbrauchers§ 479 BGB.
	5. Soweit der Käufer, der nicht Verbraucher ist, wegen des Kaufgegenstandes einen Mängelanspruch seines Abnehmers erfüllen muss, hat er im Falle des Lieferantenregresses des§ 478 BGB den Verkäufer unverzüglich in Kenntnis zu setzen und nach Möglichkeit im Fall der Mängelbeseitigung die kostenmäßig günstigste Art zu wählen.
	6. Bei Lieferung gebrauchter Sachen verjähren M.ngelansprüche bei einem Käufer, der Verbraucher ist(§ 13 BGB), in einem Jahr. Ist der Käufer kein Verbraucher, so erfolgt der Verkauf von gebrauchten Sachen unter Ausschluss der Mängelhaftung.
	7. Der vorstehende in VI. Ziffern 3, 4 und 6 genannte Haftungsausschluss mit der verkürzten Frist für M.ngelansprüche gilt nicht, soweit die Haftung gesetzlich vorgeschrieben ist, z. B. bei Vorliegen einer Beschaffenheitsgarantie, bei arglistigem Verschweigen eines Mangels, bei Haftung für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit durch vorsätzliche oder fahrlässige Pflichtverletzung des Verkäufers, seines gesetzlichen Vertreters oder seines Erfüllungsgehilfen sowie bei Haftung für sonstige Schäden durch vorsätzliche oder grob fahrlässige Pflichtverletzung des Verkäufers, seines gesetzlichen Vertreters oder seines Erfüllungsgehilfen.
	8. Ein offensichtlicher Mangel kann nur innerhalb von zwei Wochen ab Beginn der Gewährleistungsfrist gerügt werden. Offensichtlich ist ein Mangel, der einem nicht fachkundigen Auftraggeber ohne nähere Untersuchung der erbrachten Leistungen auffällt.
	9. Mängel und Reklamationen sind schriftlich anzuzeigen.
	VIII. Mängelrechte -Verjährung 1. Soweit der Hersteller in seinen Produktunterlagen oder in seiner Werbung Aussagen zu einer besonderen Leistung, Beschaffenheit oder Haltbarkeit seines Produktes macht (z.B. 10- jährige Haltbarkeitsgarantie), werden diese Herstelleraussagen nicht zu einer vereinbarten Beschaffenheit des Werkvertrages.
	2. Die Mängelansprüche des Verbrauchers verjähren gemäß § 634a Abs.1 Nr.2 BGB in fünf Jahren ab Abnahme bei Arbeiten an einem Bauwerk
	a. im Falle der Neuherstellung oder Erweiterung der Gebäudesubstanz (Auf-, Anbauarbeiten) b. oder in Fällen der Einbau-, Umbau-, Erneuerungs- oder Reparaturarbeiten an einem bereits errichteten Bauwerk, wenn die Arbeiten bei Neuerrichtung des Gebäudes zu den Bauwerksarbeiten zählen würden, nach Art und Umfang für Konstruktion, Bestand, Erhaltung oder Benutzbarkeit des Gebäudes von wesentlicher Bedeutung sind und die eingebauten Teile mit dem Gebäude fest verbunden werden.
	3. Abweichend von § 634a Abs. 1 Nr. 1 BGB verjähren die M.ngelansprüche des Verbrauchers in einem Jahr ab Abnahme bei Reparatur-, Ausbesserungs-, Instandhaltungs-, Einbau-, Erneuerungs- oder Umbauarbeiten an einem bereits errichteten Bauwerk, wenn die Arbeiten nach Art und Umfang keine wesentliche Bedeutung für Konstruktion, Bestand, Erhaltung oder Benutzbarkeit des Gebäudes haben.
	4. Die vorstehenden Verjährungsfristen gelten auch für vertragliche und außervertragliche Schadensersatzansprüche des Verbrauchers, die auf einem Mangel der Ware beruhen, es sei denn die Anwendung der regelmäßigen gesetzlichen Verjährung würde im Einzelfall zu einer kürzeren Verjährung führen. Schadensersatzansprüche des Käufers gern. VI. a. bis d. verjähren jedoch ausschließlich nach den gesetzlichen Verjährungsfristen.
	5. Von der Mängelbeseitigungspflicht sind Mängel ausgeschlossen, die nach Abnahme durch schuldhaft fehlerhafte Bedienung oder gewaltsame Einwirkung des Verbrauchers oder Dritter oder durch normale/n bestimmungsgemäße/n Abnutzung/Verschleiß (z. B. bei Dichtungen) entstanden sind.
	6. Kommt der Unternehmer einer Aufforderung des Verbrauchers zur Mängelbeseitigung nach und a. gewährt der Verbraucher den Zugang zum Objekt zum vereinbarten Zeitpunkt schuldhaft nicht oder liegt ein Mangel am Werk objektiv nicht vor und hat der Verbraucher diesbezüglich schuldhaft gehandelt, hat der Verbraucher die Aufwendungen des Unternehmers zu ersetzen. Mangels Vereinbarung einer Vergütung gelten die ortsüblichen Sätze.
	VIIII. Kündigung 1. Eine Kündigung des Vertrages durch den Auftraggeber ist nur möglich, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. Die Kündigung ist nur wirksam, wenn sie schriftlich erfolgt.
	X. Haftung 1. Der Verkäufer haftet für Schäden, die nicht am Kaufgegenstand selbst entstanden sind, gleichgültig aus welchen Rechtsgründen, im Falle . von vorsätzlicher oder grob fahrlässiger, nicht jedoch fahrlässiger Pflichtverletzung durch ihn selbst (Verkäufer), seines gesetzlichen Vertreters oder seines Erfüllungsgehilfen; bei Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit auch im Falle von fahrlässiger Pflichtverletzung.. des Vorliegens von Mängeln, die der Verkäufer arglistig verschwiegen hat,. der Übernahme einer Garantie für die Beschaffenheit des Kaufgegenstandes (auch im Sinne einer garantierten Abwesenheit eines Mangels),. der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten; im Falle einfacher Fahrlässigkeit (nicht jedoch grober Fahrlässigkeit und Vorsatz) ist der Schadensersatz des Käufers, der kein Verbraucher ist, auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht wegen Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit gehaftet wird; der Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bzw. nach § 823 BGB.
	2. Stehen dem Käufer nach diesem Abschnitt „VII Haftung" ein Schadensersatzanspruch zu, so verjähren diese mit Ablauf der in VI Ziffer 4 bzw. 6 genannten Verjährungsfrist für Sachm.ngelansprüche. Für einen Schadensersatzanspruch nach dem Produkthaftungsgesetz oder§ 823 BGB gilt die in diesen Gesetzen genannte Verjährungsfrist.
	XI. Anwendbares Recht und Gerichtsstand 1. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Verhandlungssprache ist deutsch. 2. Gerichtsstand für alle Ansprüche aus der Geschäftsverbindung einschließlich Wechsel- und Scheckforderungen sowie deliktsrechtlichen Ansprüche ist der Sitz der gewerblichen Niederlassung des Verkäufers, soweit entweder beide Vertragsparteien Kaufleute sind oder der Käufer eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich rechtlichen Sondervermögens und der Verkäufer Kaufmann ist.
	Hinweis:
	Der Käufer, der kein Verbraucher ist, ist ein Unternehmer. Unternehmer ist eine natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt (§ 14 Abs. 1 BGB).
	Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu einem Zweck abschließt, der weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann (§ 13 BGB).

